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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1979

Norm

HGB §17

ZPO §1 Ae5

ZPO §235 B

Rechtssatz

Ob sich ein Kaufmann im Prozeß zu Recht einer bestimmten Firma bedient betri9t weder die Parteifähigkeit noch die

Sachlegitimation, sondern ist ausschließlich eine Frage der richtigen Parteienbezeichnung. Nicht die Firma - als bloßer

Handelsname des Kaufmanns (§ 17 HGB) - ist Prozeßpartei, sondern der Kaufmann selbst.
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